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Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-
Württemberg und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-
Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die 
Landesbank Baden-Württemberg. 
 
 
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die 
folgenden Bedingungen. 

1. Allgemein: 

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauer-

auftrags 

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge 
bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die 
Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden 
Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des 
Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag). 

1.2 Kundenkennungen 

Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und 
Bankleitzahl seiner Bank oder IBAN1 und BIC2 seiner Bank) und die ihm vom 
Zahlungsempfänger genannte Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC oder andere Kennung 
des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu verwenden. Die für 
die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus 
den Nummern 2.1 und 3.1. 

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung 

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von 
der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig 
vereinbarten Art und Weise (z. B. per Onlinebanking) mit den erforderlichen 
Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise Nummer 3.1. Der Kunde hat 
auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. 
Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzöge-
rungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können 
Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder 
fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch 
Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung beson-
dere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formu-
larmäßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars 
erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht. 
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder 
in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (z. B. PIN/TAN). 
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen 
Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungs-
vorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls 
deren Aufschlüsselung mit. 

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 

(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der 
Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen 
Empfangsvorrichtungen der Bank (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen 
oder Eingang auf dem Onlinebanking-Server). 
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 
1 Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden 
Geschäftstag als zugegangen. 
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung 
der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahme-
zeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestim-
mung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgen-
den Geschäftstag zugegangen. 

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags 

(1) Nach Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 
Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank 
möglich. Der Widerruf muss der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart 
wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen. 
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung 
der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der 
Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 
1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags 
der Bank widerrufen. Der Widerruf muss der Bank schriftlich oder, wenn im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg 
vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen. Die 
Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauf-
trags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund 
des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.  

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Über-
weisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies 
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank 
gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag 
zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt. 

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags 

(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur 
Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1 und 3.1) in der 
vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser 
vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur 
Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswäh-
rung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausfüh-
rungsbedingungen). 
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteilig-
ten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich 
anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsemp-
fängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die 
Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise 
sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. 

1.7 Ablehnung der Ausführung 

(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht 
erfüllt oder verstößt die Ausführung gegen zwingende gesetzliche Vor-
schriften (z. B. Entgeltteilung gemäß § 675q Absatz 3 Bürgerliches Gesetz-
buch) kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. 
Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber 
innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.2 vereinbarten Frist, 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der 
Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können. 
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkenn-
bar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank 
dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen 
und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 
(3) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die 
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten 

Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der 
Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder 
unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch 
die Kontonummer beziehungsweise Internationale Bankkontonummer 
(IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. Bei 
grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland 
können die Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem 
Societyfor Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit 
Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT 
die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der 
Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA. 
 
1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überwei-
sungen 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten. 

1.10 Entgelte 

1.10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR3) in Euro oder in einer anderen EWR-Währung4 
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“. Änderungen der Entgelte werden dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
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Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen der 
Entgelte angeboten, kann er die Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 

1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte 
Bei Entgelten und deren Änderung 

 für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5) oder 

 für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten 
in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen6) 
und 

 für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es 
bei den Regelungen in Nummer 17 Absätze 1 bis 6 unserer AGB. 

1.11 Wechselkurs 

Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als 
der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung be-
lastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen 
ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenz-
wechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich 
gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle. 

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 

Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu 
beachten. 

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemög-

lichkeit 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden. 

2.Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR3) in Euro oder in anderen EWR-

Währungen4 

2.1 Erforderliche Angaben 

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen: 
 Name des Zahlungsempfängers, 
 Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl und Name 

des Zahlungsdienstleisters, des Zahlungsempfängers oder 
 Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers und 

Bank-Identifizierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zah-
lungsempfängers, 

 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
 Betrag, 

 Name des Kunden, 
 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden. 

2.2 Maximale Ausführungsfrist 

2.2.1 Fristlänge 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht. 

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist 
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des 
Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4). 
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überwei-
sung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums 
oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erfor-
derlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, 
beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig verein-
barte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt am 
darauffolgenden Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die Geschäftstage der 
Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichen-
den Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der 
Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt. 

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbe-

trag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, 
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überwei-
sung befunden hätte. 

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, 
als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Soweit vom Überweisungsbetrag von der 
Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein 
sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüg-
lich den abgezogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden. 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der 
Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.2.1 eingegangen ist (Verspätung), sind 
die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden 
durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Num-
mer 2.3.3; bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.3.4. 
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den 
Kunden über das Ergebnis unterrichten. 

2.3.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der 
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 
2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Ver-
schulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei 
einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat 
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht 

 für nicht autorisierte Überweisungen, 

 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
 für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

2.3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, 
bei nicht erfolgten autorisierten Überweisungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und Scha-
densersatzansprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen neben etwaigen 
Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 

 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

 Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet 
die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf 
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalte-
ten Stelle (weitergeleiteter Auftrag). 

 Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den 
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendma-
chung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschränkungen gelten 
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank besonders übernommen hat. 

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist 
ausgeschlossen, 
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 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überwei-
sungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist oder 

 soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, 
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewie-
sene Entgelt. 

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrich-
tet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 

 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 
der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 

 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden. 

3. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR3) in Währungen eines Staates 

außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung6) sowie Überweisungen in 

Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5) 

3.1 Erforderliche Angaben 

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen: 

 Name und ggf. Adresse des Zahlungsempfängers, 

 Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Kontonummer 
des Zahlungsempfängers, 

 Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Überwei-
sungen innerhalb Deutschlands die Bankleitzahl und bei Überweisungen 
in andere Staaten der vollständige Name und die Adresse des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben, 

 Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
 Betrag, 

 Name des Kunden, 
 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden. 

3.2 Ausführungsfrist 

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

3.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 

3.3.1 Haftung der Bank für nicht autorisierte Überweisungen 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag 
unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden 
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem 
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befun-
den hätte. 
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung 
resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
Überweisung 
Bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisun-
gen hat der Kunde, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 
667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB, Scha-
densersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Regelungen: 

 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

 Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. 
In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (wei-
tergeleiteter Auftrag). 

 Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders über-
nommen hat. 

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer 
Überweisung nach Nummer 3.3.2 bestehen nicht, wenn 

 die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft 
angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde, oder 

 die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbe-
trag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers eingegangen ist. 

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisun-
gen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich unterrichtet hat. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 

 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 
der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 

 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden. 

Anlage 1: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung 

Zielland Kurzform Währung Kurzform 

Belgien BE Euro EUR 

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN 
Dänemark DK Dänische Krone DKK 
Deutschland DE Euro EUR 
Estland EE Estnische Krone EEK 
Finnland FI Euro EUR 
Frankreich FR Euro EUR 
Griechenland GR Euro EUR 
Irland IE Euro EUR 
Island IS Isländische Krone ISK 
Italien IT Euro EUR 
Japan JP Japanischer Yen JPY 
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD 
Kroatien HR Kroatischer Kuna HRK 
Lettland LV Lettischer Lats LVL 
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF 
Litauen LT Litauischer Litas LTL 
Luxemburg LU Euro EUR 
Malta MT Euro EUR 
Niederlande NL Euro EUR 
Norwegen NO Norwegische Krone NOK 
Österreich AT Euro EUR 
Polen PL Polnischer Zloty PLN 
Portugal PT Euro EUR 
Rumänien RO Rumänischer Leu RON 
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB 
Schweden SE Schwedische Krone SEK 
Schweiz CH Schweizer Franken CHF 
Slowakei SK Euro EUR 
Slowenien SI Euro EUR 
Spanien ES Euro EUR 
Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK 
Türkei TR Türkische Lira TRY 
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF 
USA US US-Dollar USD 
Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und 
Nordirland 

GB Britisches Pfund 
Sterling 

GBP 

Zypern CY Euro EUR 



Bedingungen für den Überweisungsverkehr. 
Fassung Oktober 2009 

 
 

 

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein. 

 

Anlage 2: Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ausfüh-

rungsfrist für Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere 

Staaten des EWR: 

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
spätestens beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers wie folgt 
eingeht:  
Überweisungen in Euro 
Belegloser Überweisungsauftrag: max. 3 Geschäftstage. Ab 1. Januar 2012 
max. ein Geschäftstag. 
Beleghafter Überweisungsauftrag: max. 4 Geschäftstage. Ab 1. Januar 2012 
max. zwei Geschäftstage. 
 
Überweisungen in anderen EWR-Währungen 
Belegloser Überweisungsauftrag: max. 4 Geschäftstage. 
Beleghafter Überweisungsauftrag: max. 4 Geschäftstage. 

                                            
1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code). 
3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, 
Dänemark,Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, 
Liechtenstein und Norwegen. 
4 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer 
Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer 
Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, 
Schweizer Franken (nur grenzüberschreitende Zahlungen mit Liechtenstein), Tschechi-
sche Krone, Ungarischer Forint. 
5 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: 
Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlan-
de, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordir-
land, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). 
6 Z. B. US-Dollar. 
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Sonderbedingungen für den Scheckverkehr 
(Fassung 01. April 2008) 

 

 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der 
Landesbank Baden-Württemberg und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank 
sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im Rahmen  
der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg. 
  
1.  Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, 

Aushändigung gegen Empfangsbescheinigung 
 
Für die Ausstellung von Schecks sind nur die von der Bank 
zugelassenen Scheckvordrucke zu verwenden; andernfalls 
besteht keine Einlösungspflicht. Überbringerschecks dürfen 
nur auf Vordrucken für Überbringerschecks, Orderschecks nur 
auf Vordrucken für Orderschecks ausgestellt werden. 
Verwendet der Kunde eigene Scheckvordrucke, gelten 
ebenfalls diese Bedingungen. Scheckvordrucke werden gegen 
Empfangsbescheinigung ausgehändigt. Der Empfänger von 
Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf Vollständigkeit 
zu prüfen.  
 
2. Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und 

Verwendung von Scheckvordrucken und Schecks 
 
1. Scheckvordrucke und Schecks sind mit besonderer Sorgfalt 
aufzubewahren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken 
und Schecks ist der Bank, möglichst der kontoführenden Stelle, 
unverzüglich mitzuteilen. 
 
2. Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie 
sorgfältig zu behandeln (z.B. nicht knicken, lochen, 
beschmutzen). Änderungen und Streichungen des 
vorgedruckten Textes dürfen nicht vorgenommen werden. Der 
Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben so einzusetzen, 
dass nichts hinzugeschrieben werden kann. Hat sich der 
Kunde beim Ausstellen eines Schecks verschrieben oder ist der 
Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu 
vernichten. 
 
3.  Haftungsverteilung 
 
1. Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 
dem Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung seiner 
Sorgfaltspflichten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 
 
2. Löst die Bank die Schecks ein, die dem Kunden nach der 
Ausstellung abhanden gekommen sind, so kann sie das Konto 
des Kunden nur belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht 
grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
4.  Einlösung trotz mangelnder Guthaben 
 
Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben 
oder über einen zuvor für das Konto eingeräumten Kredit hinaus 
einzulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt 
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.  
Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zinssatz für  
geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen. Wenn die Bank einen 
Scheck nicht einlöst, unterrichtet sie gleichzeitig den Kunden.  
 
5.  Beachtung von Schecksperren 
 
Der Widerruf eines Schecks kann nur beachtet werden, wenn er der 
kontoführenden Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine Berück-
sichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs 
möglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat die Bank eine 
Schecksperre nur für 6 Monate, gerechnet vom Eingang des 
Widerrufs, zu beachten; später vorgelegte Schecks kann die Bank 
einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht schriftlich um 
weitere 6 Monate verlängert. 
 
6.  Behandlung von Fremdwährungsschecks 
 
Wenn auf einem im Inland ausgefüllten Scheckvordruck die 
Währungsangabe fehlt, kann die Bank in Euro zahlen. Schecks, die 
auf Fremdwährung lauten, kann die Bank in Euro einlösen. Sie ist 
berechtigt, die Umrechnung durch die erste inländische 
Inkassostelle vornehmen zu lassen. Dabei wird der Briefkurs des 
der Umrechnung vorangegangenen Börsentags zugrunde gelegt.  
 
7.  Regelungen für Orderschecks  
 
Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am 
Einzug der von ihm begebenden Orderschecks beteiligt sind, für 
deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen 
Vorlage der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht 
bezahlten Schecks Zahlung vom Aussteller verlangen. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten auch für nach Beendigung des 
Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks. 
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Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Einzugsermächtigungs-  
und Abbuchungsauftragsverfahren 

 

Fassung Oktober 2009 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit 
der Landesbank Baden-Württemberg und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz 
Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im 
Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg. 
 
Die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugs-
ermächtigungs- und Abbuchungsauftragsverfahren gelten für 
die folgenden Verfahren: 
■  Abschnitt A.: 

„Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs-
verfahren“ 

■  Abschnitt B.: 
 „Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftrags-

verfahren“ 
 
A. Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugs-
ermächtigungsverfahren 
 
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Ein-
zugsermächtigungslastschrift über sein Konto bei der Bank 
gelten folgende Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
 
1.1 Begriffsbestimmung 
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem 
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungs-
empfänger angegeben wird. 
 
1.2 Entgelte 
 
1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Änderungen der Entgelte 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen der 
Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. 
 
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind  
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, 
die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in 
Nummer 17 Absätze 2 bis 6 unserer AGB. 
 
1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich 
der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen 
wenden. 

2 Einzugsermächtigungslastschrift 
 
2.1 Allgemein 
 
2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungs-
lastschrift 
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der 
Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen 
in Euro bewirken. Hierzu ermächtigt der Kunde den 
Zahlungsempfänger, Geldbeträge vom Konto des Kunden 
mittels Lastschriften einzuziehen (Einzugsermächtigung). Der 
Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die 
Lastschriften vorlegt. Der Kunde autorisiert die Zahlung 
nachträglich durch Genehmigung der entsprechenden 
Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Der Kunde 
kann der Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungs-
lastschrift so lange widersprechen, bis er sie genehmigt hat. 
 
2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte 
Kontonummer und die Bankleitzahl der Bank als seine 
Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu 
verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund 
der Einzugsermächtigungslastschrift ausschließlich auf Grund-
lage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die 
Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung 
an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschrift-
datensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kunden-
kennung angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl des 
Zahlungsempfängers aus. 
 
2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den 
Zahlungsempfänger 
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächti-
gungslastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienst-
leisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige 
Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben. 
 
2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungs-
lastschrift 
 
2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem 
Lastschriftbetrag 
Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungs-
empfängers werden mit dem vom Zahlungsempfänger 
angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird 
spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht (siehe Nummer A.2.3.2), wenn 
■ der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden 

vorliegt, 
■ die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer 

des Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto 
des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind oder 

■ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift 
ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über 
keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen 
nimmt die Bank nicht vor. 

 
2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften 
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht 
spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht wird. 
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2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung (siehe Nummer A.2.3.1) oder die 
Ablehnung der Einlösung einer Einzugsermächtigungs-
lastschrift (siehe Nummer A.2.3.2) wird die Bank den Kunden 
unverzüglich unterrichten. Dies kann auch auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird 
die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, 
Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können.  
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung 
berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis 
ausgewiesene Entgelt. 
 
2.3.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden 
aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift des 
Zahlungsempfängers belasteten Lastschriftbetrag dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu. 
 
(2) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal 
monatlich über die Ausführung der Zahlung auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche 
Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. 
 
2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch 
Genehmigung der Lastschriftbelastungsbuchung 
Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt 
nachträglich über die Genehmigung der entsprechenden 
Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Hat der 
Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er 
dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt 
hat, nicht schon genehmigt, so hat er Einwendungen gegen 
diese im Saldo des nächsten Rechnungsabschlusses 
enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses 
schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der 
elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. 
Onlinebanking), auf diesem Wege zu erheben. Es genügt die 
Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen 
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der 
Belastung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des 
Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. 
 
2.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
 
2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungs-
buchung 
Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten 
Lastschriftbelastungsbuchung, ist die Bank verpflichtet, dem 
Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag 
sowie etwaige Entgelte und Zinsen unverzüglich zu erstatten. 
Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne die Belastung befunden hätte. 
 
2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung von autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die 
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschrift-
betrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 
fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. 
 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus 
von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen 
verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in 

Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden 
belastet hat. 
 
(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den 
Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten. 
 
2.5.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der 
nicht bereits von den Nummern A.2.5.1 und A.2.5.2 erfasst  
ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht 
■ für nicht autorisierte Zahlungen, 
■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
■ für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 

Kunde Verbraucher ist. 
 
2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht 
autorisierten Zahlungen  
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 
A.2.5.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer A.2.5.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen 
Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen: 
■ Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft 

ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht 
autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

■ Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in 
Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit 
es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden 
handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je 
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

 
2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.5.2 bis 
A.2.5.4 ist ausgeschlossen, 
■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 

Zahlungsbetrag ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist, oder 

■ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für 
diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 
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(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A.2.5.1 bis 
A.2.5.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank 
aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer A.2.5.3 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war. 
 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände 
■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
hätten vermieden werden können, oder 

■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden. 

 
B. Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungs-
auftragsverfahren 
 
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels 
Abbuchungsauftragslastschrift über sein Konto bei der Bank 
gelten folgende Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
 
1.1 Begriffsbestimmung 
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem 
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungs-
empfänger angegeben wird. 
 
1.2 Entgelte 
 
1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Änderungen der Entgelte 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen der 
Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. 
 
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, 
die keine Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 
17 Absätze 2 bis 6 unserer AGB maßgeblich. 
 
1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich 
der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen 
wenden. 

2 Abbuchungsauftragslastschrift 
 
2.1 Allgemein 
 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslast-
schriftverfahrens 
Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der 
Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen 
in Euro bewirken. Für die Ausführung von Zahlungen mittels 
Abbuchungsauftragslastschrift muss der Kunde 
■ vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger 

ermächtigen, Geldbeträge vom Konto des Kunden per 
Abbuchungsauftragslastschriften einzuziehen und 

■ die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungs-
auftragslastschriften seinem Konto zu belasten und den 
Lastschriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungs-
empfängers zu übermitteln (Abbuchungsauftrag).  

 
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang 
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die 
Abbuchungsauftragslastschriften vorlegt. Der Kunde kann bei 
einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungs-
auftragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem 
Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 
 
2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte 
Kontonummer und die Bankleitzahl der Bank als seine 
Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu 
verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund 
der Abbuchungsauftragslastschrift ausschließlich auf 
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. 
Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die 
Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im 
Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen 
Kundenkennung angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl 
aus. 
 
2.2 Abbuchungsauftrag 
 
2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags 
Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber 
der Bank die Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften 
des Zahlungsempfängers. Die Autorisierung umfasst die 
Belastung des Kontos des Kunden mit Abbuchungs-
auftragslastschriften des Zahlungsempfängers und die 
Ausführung von Zahlungen durch Übermittlung der 
abgebuchten Lastschriftbeträge an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers. Der Abbuchungsauftrag ist 
schriftlich oder in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise 
unmittelbar der Bank zu erteilen. Der Abbuchungsauftrag 
muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten: 
■ Name des Zahlungsempfängers, 
■ Name des Kunden, 
■ Bezeichnung der Bank des Kunden und 
■ seine Kundenkennung (siehe Nummer B.2.1.2).  
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungs-
auftrag zusätzliche Angaben enthalten. 
 
2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags 
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf muss 
der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäfts-
beziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart 
wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege zugehen. Der 
Widerruf wird am auf den Eingang folgenden Geschäftstag 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam.  
 
2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, 
Zahlungen aus bestimmten Abbuchungsauftragslastschriften 
des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung 
muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem Tag der 
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Vorlage der bestimmten Abbuchungsauftragslastschrift bei 
der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg 
vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege 
zugehen. Diese Weisung sollte zusätzlich auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
 
(2) Am Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei 
der Bank kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn 
Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird 
wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag 
endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines 
solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.  
 
(3) Nach dem Tag der Vorlage der Abbuchungsauftrags-
lastschrift bei der Bank kann der Kunde diese nicht mehr 
zurückweisen. 
 
2.3 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den 
Zahlungsempfänger 
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftrags-
lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an 
die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschrift-
betrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben. 
 
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftrags-
lastschrift 
 
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem 
Lastschriftbetrag 
(1) Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des 
Zahlungsempfängers werden am Tag der Vorlage mit dem 
vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem 
Konto des Kunden belastet. Fällt dieser Tag nicht auf einen im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag 
der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten 
Geschäftstag. 
 
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht (siehe Nummer B.2.4.2), wenn 
■ der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.1 

vorliegt, 
■ der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.2 vom 

Kunden widerrufen worden ist, 
■ der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer 

B.2.2.3 zugegangen ist, 
■ die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer 

des Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto 
des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind oder 

■ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift 
ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über 
keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen 
nimmt die Bank nicht vor. 

 
2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften 
Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht 
spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht wird. 
 
2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung 
der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung (siehe Nummer B.2.4.1 Absatz 2) oder die 
Ablehnung der Einlösung einer Abbuchungsauftragslastschrift 
(siehe Nummer B.2.4.2) wird die Bank den Kunden 
unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer B.2.4.4 
vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird 
die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, 
Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können. Für die Unterrichtung über eine 
berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr 
dem Konto des Kunden aufgrund der 
Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungsempfängers 
belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
 
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der 
Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag 
nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die 
Ausführungsfrist am darauffolgenden 
Geschäftstag. 
 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal 
monatlich über die Ausführung der Zahlung auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche 
Folge gesondert vereinbart werden. 
 
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer 
autorisierten Zahlung 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer Abbuchungsauftragslastschrift von der Bank keine 
Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages 
verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen. 
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten 
sich nach Nummer B.2.6.2. 
 
2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
 
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von 
seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu 
erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Zahlung befunden hätte. 
 
2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter 
Ausführung von autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die 
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht 
erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des 
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus 
von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen 
verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in 
Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden 
belastet hat. 
 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der 
Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß 
Nummer B.2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die 
Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist 
dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, 
haftet die Bank nach Nummer B.2.6.3, bei Kunden, die keine 
Verbraucher sind, nach Nummer B.2.6.4. 
 
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den 
Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten. 
 
2.6.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der 
nicht bereits von den Nummern B.2.6.1 und B.2.6.2 erfasst ist, 
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ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. 
Diese Haftungsgrenze gilt nicht 
■ für nicht autorisierte Zahlungen, 
■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
■ für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 

Kunde Verbraucher ist. 
 
2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht 
autorisierten Zahlungen Abweichend von den 
Erstattungsansprüchen in Nummer B.2.6.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer B.2.6.3 haben Kunden, 
die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus 
Auftragsrecht nach § 667 BGB und aus ungerechtfertigter 
Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadens-
ersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
■ Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft 

ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht 
autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

■ Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in 
Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit 
es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden 
handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je 
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern B.2.6.2 bis 
B.2.6.4 ist ausgeschlossen, 
■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist oder 

■ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, 
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B.2.6.1 bis 
B.2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank 
aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer B.2.6.3 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war. 
 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände 
■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
hätten vermieden werden können, oder 

■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden. 

 
 

 
1  Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember 
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Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren 
Fassung Oktober 2009 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit 
der Landesbank Baden-Württemberg und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz 
Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank im 
Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg. 
 
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels 
SEPA-Basis-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten 
folgende Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
 
1.1 Begriffsbestimmung 
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem 
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom 
Zahlungsempfänger angegeben wird. 
 
1.2 Entgelte 
 
1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.  
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, 
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
 
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, 
die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in 
Nummer 17 Absätze 2 bis 6 unserer AGB. 
 
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirt-
schaftsrecht zu beachten. 
 
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be-
schwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich 
der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen 
wenden. 
 
2 SEPA-Basis-Lastschrift 
 
2.1 Allgemein 
 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahrens 
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über 
die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro 
innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro- 
Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) 
bewirken. Zur SEPA gehören die in der Anlage genannten 
Staaten und Gebiete. Für die Ausführung von Zahlungen 
mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss 

■ der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister 
das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen und 

■ der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungs-
empfänger das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.  

 
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang 
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die 
Lastschriften vorlegt. Der Kunde kann bei einer autorisierten 
Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer 
Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die 
Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 
 
2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und 
den BIC2 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem 
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, 
die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich 
auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen 
führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im 
Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen 
Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungs-
empfängers aus. 
 
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten 
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit 
Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, 
in der Schweiz oder in den USA von dem Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden. 
 
2.2 SEPA-Lastschriftmandat 
 
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit 
Mandate) 
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-
Lastschrift-mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner 
Bank die Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungs-
empfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner 
Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dem SEPA-
Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des 
Kunden enthalten sein: 
■ Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom 

Konto des Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift 
einzuziehen, und 

■ Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein 
Konto gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen. 

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Auto-
risierungsdaten) enthalten: 
■ Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
■ eine Gläubiger-Identifikationsnummer, 
■ Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehr-

ender Zahlungen, 
■ Name des Kunden und 
■ seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2). 
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschrift-
mandat zusätzliche Angaben enthalten. Mit dem Einzug der 
letzten Lastschrift teilt der Zahlungsempfänger der Bank des 
Kunden die Erledigung des SEPA-Lastschriftmandates mit. 
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2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats 
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch 
Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der 
Widerruf muss der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg 
vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege 
zugehen. Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang des 
Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf muss zusätzlich 
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
 
2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, 
Zahlungen aus bestimmten SEPA-Basis-Lastschriften des 
Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss 
der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der 
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag schriftlich oder, wenn 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische 
Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), 
auf diesem Wege zugehen. Diese Weisung muss zusätzlich 
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.  
 
2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des 
SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger 
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Auto-
risierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den 
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger 
angegeben. 
 
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den 
Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter 
Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als 
Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-
Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank 
zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe 
Nummer 2.2.1 Satz 2 und Satz 4). Für den Zugang dieser 
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des 
Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3). 
 
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift 
 
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem 
Lastschriftbetrag 
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsemp-
fängers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag 
mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen 
Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der 
Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, 
erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag. 
 
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht, wenn 
■ der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß 

Nummer 2.2.2 zugegangen ist, 
■ der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 

gemäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist, 
■ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift 

ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über 
keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen 
nimmt die Bank nicht vor, 

■ die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des 
Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist oder 

■ die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz 

 − eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die 
 Bank erkennbar fehlerhaft ist, 

 −  eine Mandatsreferenz fehlt, 
 −  ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder 
 −  kein Fälligkeitstag angegeben ist. 

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften 
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht 
spätestens gemäß Nummer 2.4.1 Absatz 2 rückgängig 
gemacht wird. 
 
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung 
der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die 
Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe 
Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, 
spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit 
möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie 
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die 
Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die 
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt. 
 
2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr 
dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift 
des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag 
spätestens innerhalb der im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
 
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschrift-
datensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht 
auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am 
darauffolgenden Geschäftstag. 
 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal 
monatlich über die Ausführung der Zahlung auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche 
Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. 
 
2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer 
autorisierten Zahlung 
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPA-Basis- Lastschrift binnen einer Frist von acht 
Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem 
Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung 
des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Etwaige 
Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den 
Kunden bleiben hiervon unberührt. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 
sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung 
durch eine Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber 
der Bank autorisiert worden ist.  
 
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten 
sich nach Nummer 2.6.2. 
 
2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
 
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von 
seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu 
erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Zahlung befunden hätte. 
 
2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter 
Ausführung von autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die 
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unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht 
erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des 
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus 
von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen 
verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in 
Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden 
belastet hat. 
 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der 
Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß 
Nummer 2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die 
Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist 
dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, 
haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei Kunden, die keine 
Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4. 
 
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den 
Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten. 
 
2.6.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der 
nicht bereits von den Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht 
■ für nicht autorisierte Zahlungen, 
■ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
■ für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
■ für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 

Kunde Verbraucher ist. 
 
2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht 
autorisierten Zahlungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 
und Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.6.3 haben 
Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen 
Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach 
§§ 812 ff. BGB, lediglich Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen: 
■ Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft 

ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht 
autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

■ Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in 
Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit 
es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden 
handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je 
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

 
2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 
ist ausgeschlossen, 
■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist, oder 

■ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für 
diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der 
Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war. 
 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände 
■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
hätten vermieden werden können, oder 

■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.  

 
Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und 
Gebiete 
 
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
 
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern. 
 
1.2 Weitere Staaten 
Island, Liechtenstein und Norwegen. 
 
2 Sonstige Staaten und Gebiete 
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon. 

 

 
1 International Bank Account Number (Internationale Bankkonto-nummer). 

2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code). 
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Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Firmen-
Lastschriftverfahren 
Fassung Oktober 2009 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden 
mit der Landesbank Baden-Württemberg und ihren unselbstständigen Anstalten, der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-
Pfalz Bank sowie der Sachsen Bank. Erklärungen der Baden-Württembergischen Bank, der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen 
Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg. 
 
Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an 
Zahlungsempfänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein 
Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
 
1.1 Begriffsbestimmung 
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem 
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom 
Zahlungsempfänger angegeben wird. 
 
1.2 Entgelte 
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in 
Nummer 17 Absätze 2 bis 6 unserer AGB maßgeblich. 
 
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem Außenwirt-
schaftsrecht zu beachten. 
 
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich 
der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen 
wenden. 
 
2 SEPA-Firmen-Lastschrift 
 
2.1 Allgemein 
 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschrift-
verfahrens 
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden 
genutzt werden, die keine Verbraucher sind.  
Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde 
über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro 
innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro- 
Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) 
bewirken. Zur SEPA gehören die in der Anlage genannten 
Staaten und Gebiete. Für die Ausführung von Zahlungen 
mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss 
■ der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister 

das SEPA-Firmen- Lastschriftverfahren nutzen, 
■ der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungs-

empfänger das SEPA-Firmenlastschrift- Mandat erteilen und 
■ der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-

Firmenlastschrift-Mandats bestätigen (siehe Nummer 2.2.2). 
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen 
Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen 
Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt. 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung 
des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 

 
2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und 
den BIC3 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem 
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, 
die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift ausschließ-
lich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen 
führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im 
Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen 

Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC des 
Zahlungsempfängers aus. 
 
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten 
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten 
über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit 
Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, 
in der Schweiz oder in den USA von dem Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden. 
 
2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
 
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA 
Business-to-Business Direct Debit Mandate) 
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank 
die Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungs-
empfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner 
Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dem SEPA-
Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärungen 
des Kunden enthalten sein: 
■ Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom 

Konto des Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift 
einzuziehen, und 

■ Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein 
Konto gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen. 

 
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben 
(Autorisierungsdaten) enthalten: 

■ Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
■ eine Gläubiger-Identifikationsnummer, 
■ Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder 

wiederkehrender Zahlungen, 
■ Name des Kunden und 
■ seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).  
  
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschrift-
mandat zusätzliche Angaben enthalten. 
 
2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats 
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 
2.2.1 unverzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende 
Daten in der vereinbarten Art und Weise aus dem vom 
Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
übermittelt und diese Mitteilung unterzeichnet oder in der 
vereinbarten Art und Weise authentifiziert: 
■ Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
■ Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers, 
■ Mandatsreferenz, 
■ Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder 

wiederkehrender Zahlungen und 
■ Datum auf dem Mandat.  
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine unterschriebene 
Kopie des SEPA-Firmenlastschrift- Mandats übermitteln. Ohne 
diese Mitteilung an die Bank wird diese keine 
Zahlungsvorgänge aufgrund SEPA-Firmen-Lastschriften des 
Zahlungsempfängers einlösen. Über Änderungen oder die 
Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gegenüber 
dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank unverzüglich 
schriftlich zu informieren. 
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2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch 
Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der 
Widerruf muss der Bank schriftlich oder, wenn im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg 
vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), auf diesem Wege 
zugehen. Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang des 
Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf muss zusätzlich  
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Der 
Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift- Mandats erfasst bereits 
dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmen-Lastschriften 
nicht. Für diese gilt Nummer 2.2.4 Absätze 2 und 3. 
 
2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, 
Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des 
Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss 
der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der 
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag schriftlich oder, wenn 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische 
Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Onlinebanking), 
auf diesem Wege zugehen. Diese Weisung muss zusätzlich 
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
 
(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-
Lastschrift kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn 
Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird 
wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag 
endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines 
solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 
 
(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-
Lastschrift kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen. 
 
2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des 
SEPA-Firmenlastschrift- Mandats durch den 
Zahlungsempfänger 
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die 
Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den 
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-Lastschriften. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger 
angegeben. 
 
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den 
Datensatz zur Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter 
Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als 
Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-
Firmenlastschrift- Mandat enthaltene Weisung des Kunden an 
die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmen-Lastschrift 
(siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4). Für den Zugang dieser 
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des 
Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3). 
 
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift 
 
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem 
Lastschriftbetrag 
(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungs-
empfängers werden am im Datensatz angegebenen 
Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen 
Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der 
Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, 
erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag. 
 
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn 
■ der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 

2.2.2 vorliegt, 
■ der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats gemäß 

Nummer 2.2.3 zugegangen ist, 

■ der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 
gemäß Nummer 2.2.4 zugegangen ist, 

■ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift 
ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über 
keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen 
nimmt die Bank nicht vor, 

■ die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des 
Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist oder 

■ die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz 
 − die Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die 
 Bank erkennbar fehlerhaft ist, 

 − die Mandatsreferenz fehlt, 
 − das Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder 

− kein Fälligkeitstag angegeben ist. 
 
2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften 
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht 
spätestens gemäß Nummer 2.4.1 Absatz 2 rückgängig 
gemacht wird. 
 
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung 
der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die 
Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe 
Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, 
spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit 
möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie 
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.  
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 
 
2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr 
dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift 
des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag 
spätestens innerhalb der im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
 
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschrift-
datensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht 
auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am 
darauffolgenden Geschäftstag. 
 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der 
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
und in der vereinbarten Häufigkeit. 
 
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer 
autorisierten Zahlung 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung 
des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 
Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen. 
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten 
sich nach Nummer 2.6.2. 
 
2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden 
 
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von 
seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu 
erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, 
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auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Zahlung befunden hätte. 
2.6.2 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht 
autorisierten Zahlungen kann der Kunde von der Bank den 
Ersatz eines hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten 
zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen. 
 
(2) Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf 
den Lastschriftbetrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um 
Folgeschäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf 
höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank 
besonders übernommen hat. 
2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2 ist ausge-
schlossen, 
■ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist, oder 

■ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für 
diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 und 
2.6.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank 
aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 

dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche aus einer 
verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer 
2.6.2 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war. 
 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände 
■ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
hätten vermieden werden können oder 

■ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden. 

 
Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und 
Gebiete 
 
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
 
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern. 
 
1.2 Weitere Staaten 
Island, Liechtenstein und Norwegen. 
 
2 Sonstige Staaten und Gebiete 
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon. 

 
1 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code). 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,

mit dieser Broschüre informieren wir Sie über die Änderung der Bedingungen 
für Zahlungen mittels Lastschrift. Diese gelten ab dem 9. Juli 2012. 
Erläuterungen zu den Änderungen in den einzelnen Kundenbedingungen kön-
nen Sie dieser Information entnehmen. Die Bedingungen entfalten erst im Zu-
sammenwirken mit den jeweiligen Produktverträgen ihre Wirkung.
Wie mit Ihnen in Nummer 2 Absatz 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vereinbart, gilt Ihre Zustimmung zu den Änderungen als erteilt, wenn 
Sie uns Ihre Ablehnung nicht vor dem 9. Juli 2012 anzeigen. 

I. Zielsetzung der neuen Regelungen

1. Zahlungen mit Lastschrift – Änderung der „Bedingungen für Zahlungen 
mittels Lastschrift“

Die Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA – Single 
Euro Payments Area) ist Teil der Entwicklung und Umsetzung des gemein-
samen Binnenmarktes in der Europäischen Union (EU). Seit Januar 2008 wird 
Ihr Girokonto schrittweise zum „Europakonto“ ausgebaut – für Sie vollkommen 
automatisch. Denn seitdem haben Zahlungsdienstleister in Deutschland und 31 
europäischen Ländern die standardisierten SEPA-Zahlungsverkehrsprodukte für 
inländische und innereuropäische Zahlungen in Euro eingeführt. 
Der europäische Gesetzgeber schreibt den Zahlungsdienstleistern in Europa 
nun verbindlich die Umstellung der nationalen Zahlverfahren (Lastschrift und 
Überweisung) auf die entsprechenden SEPA-Zahlverfahren vor. Mit den neu-
en SEPA-Produkten können Sie Ihren Zahlungsverkehr weiterhin wie gewohnt 
schnell, einfach und sicher abwickeln.
Die europäische SEPA-Lastschrift ist ein europaweit einheitliches Zahlungsinstru-
ment für inländische und grenzüberschreitende innereuropäische Lastschrift-
einzüge in Euro, das wesentliche Merkmale des bekannten deutschen Last-
schriftverfahrens enthält. Im Juli 2010 hat der Bundesgerichtshof klargestellt, 
unter welchen Voraussetzungen von Ihnen erteilte Einzugsermächtigungen für 
die neue SEPA-Lastschrift weiter genutzt werden können. Hierdurch wird die vom 
europäischen Gesetzgeber geforderte Umstellung auf die SEPA-Lastschrift für 
Sie deutlich erleichtert. Sie müssen für bestehende Einzugsermächtigungen kei-
ne neuen SEPA-Lastschriftmandate erteilen. Um dies zu gewährleisten, ist eine 
Änderung der folgenden mit Ihnen vereinbarten Bedingungen mit Wirkung zum  
9. Juli 2012 erforderlich:
– �„Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs- 

und Abbuchungsauftragsverfahren“ 
– �„Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftver-

fahren“ 

Kundeninformation mit Erläuterungen 
zu den Änderungen unserer 
Geschäftsbedingungen.
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Auf Basis der aktualisierten Bedingungen können Sie weiterhin so bequem 
per Lastschrift bezahlen wie bisher und müssen keine weiteren Handlungen 
vornehmen. Wir haben die neuen Regelungen beigefügt. Die Änderungen sind 
markiert und werden erläutert.
Weitere Informationen zur SEPA und den SEPA-Produkten finden Sie im Internet 
auf www.bw-bank.de/sepa

II. Erläuterungen zu den Änderungen der Lastschriftbedingungen

1. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächti­
gungs- und Abbuchungsauftragsverfahren

Nummer A.2.1.1 – Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslast­
schrift
Bislang gilt das Prinzip der nachträglichen Genehmigung der Lastschriftbe
lastungsbuchung. Neu ist:
– �Ihre Einzugsermächtigung an Ihren Vertragspartner (Zahlungsempfänger) ist 

zugleich Ihre Weisung an uns, die auf Ihr Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen.

– �Sie haben ein achtwöchiges Erstattungsrecht ab Belastung Ihres Kontos.

Nummer A.2.2.1 – Erteilung der Einzugsermächtigung, Weisung an die 
Bank sowie Regelung für bisher erteilte Einzugsermächtigungen
Mit der neu aufgenommenen Regelung vereinbaren Sie mit uns, dass Sie mit 
einer dem Zahlungsempfänger erteilten Einzugsermächtigung uns zugleich an-
weisen, die vom Zahlungsempfänger auf Ihr Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen (Vorautorisierung). Wichtig: Die Vorautorisierung gilt auch für bereits 
von Ihnen in der Vergangenheit erteilte Einzugsermächtigungen. Sie müssen 
daher Ihren Vertragspartnern als Zahlungsempfänger keine neuen Einzugser-
mächtigungen erteilen. 

Nummer A.2.2.2 – Widerruf der Einzugsermächtigung
Die neu aufgenommene Regelung stellt klar, dass Sie Ihre Einzugsermächtigung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem Zahlungsempfänger oder 
uns widerrufen können. Damit der Zahlungsempfänger weiß, dass er von Ihnen 
keine weiteren Lastschriften einziehen darf, sollten Sie – wie bisher – den Wider-
ruf direkt an diesen richten.

Nummer A.2.3 – Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift auf Grundla­
ge der Einzugsermächtigung durch den Zahlungsempfänger
Infolge der Neuregelung in Nummer A.2.2.1 der Bedingungen wird gemäß ge-
setzlicher Vorgaben der Ablauf des Lastschriftverfahrens beschrieben.

Nummer A.2.4.1 Absatz 2 erster Spiegelstrich – Belastung des Kontos des 
Kunden mit dem Lastschriftbetrag
Folgeänderung zu Nummer A.2.2.2. 

Nummer A.2.4.3 – Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgän­
gigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Wie gewohnt, unterrichten wir Sie über die nicht erfolgte Einlösung der Last-
schrift, wobei dies auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg ge-
schehen kann (z.B. über den Kontoauszugsdrucker oder postalisch). Neu ist die 
Nennung der gesetzlichen Unterrichtungsfristen.
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Wie schon bei den anderen Lastschriftverfahren vereinbaren wir mit Ihnen für 
eine Unterrichtung ein Benachrichtigungsentgelt, das wir auch im Preis- und 
Leistungsverzeichnis ausweisen. Wichtig: Das Benachrichtigungsentgelt erhe-
ben wir nur, wenn wir die nach Nummer A.2.1.1 vorautorisierte Lastschrift nicht 
einlösen konnten, weil Sie nicht rechtzeitig für ausreichende Kontodeckung 
gesorgt haben. 
Nummer A.2.4.4 – Ausführung der Zahlung
Aus dem Wechsel zur Vorautorisierung (Nummer A.2.2.1) folgt – wie schon 
bei den anderen Lastschriftverfahren – die gesetzliche Pflicht zur Angabe der 
Ausführungsfrist für die Zahlung an den Zahlungsempfänger.
Nummer A.2.5.1  –  Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autori­
sierten Zahlung
Wie bisher können Sie ohne Angabe von Gründen die Erstattung eines von Ih-
rem Konto abgebuchten Lastschriftbetrages von uns verlangen. Neu: Infolge 
des Wechsels zur Vorautorisierung gilt hierfür die gesetzliche Frist von acht 
Wochen nach Belastungsbuchung (§ 675x BGB). 
Nummer A.2.5.2 – Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung von autorisierten Zahlungen
Folgeänderung aus Nummer A.2.5.1.
Nummer A.2.5.2 Absatz 3 – Erstattung bei einer nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Ausführung von autorisierten Zahlungen
Folgeänderung aus Nummer A.2.2.1 und A.2.4.4: Sollte die Zahlung von uns 
an den Zahlungsempfänger nicht binnen der gesetzlichen Ausführungsfrist be-
wirkt worden sein und ist Ihnen dadurch ein Schaden entstanden, übernehmen 
wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben dafür die Haftung.

2. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im  
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Nummer 2.2.2 – Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Sie können bereits seit November 2010 das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nut-
zen. Voraussetzung dafür ist ein von Ihnen gegenüber dem Zahlungsempfän-
ger erteiltes SEPA-Lastschriftmandat. 
Voraussichtlich im Jahr 2014 wird kraft Gesetzes das Einzugsermächtigungs-
lastschriftverfahren beendet und durch das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
ersetzt. Um den reibungslosen Übergang zu gewährleisten, vereinbaren wir 
mit Ihnen, dass Ihre Einzugsermächtigung an den Zahlungsempfänger auch als 
SEPA-Lastschriftmandat verwendet werden kann. Vorteil: Wenn der Zahlungs-
empfänger auf das SEPA-Verfahren umstellt, haben Sie keinen Änderungsauf-
wand, weil der Zahlungsempfänger Ihre Einzugsermächtigung als SEPA-Last-
schriftmandat nutzen kann. Bei Nutzung der SEPA-Basis-Lastschrift haben Sie 
ebenfalls das achtwöchige Rückerstattungsrecht nach § 675x BGB (siehe Num-
mer 2.5). Eine Angabe von Gründen ist binnen dieser Frist nicht erforderlich.
Nummer 2.2.3 – Widerruf SEPA-Lastschriftmandat
Neu: Das SEPA-Lastschriftmandat können Sie auch gegenüber dem Zahlungs-
empfänger widerrufen. Damit der Zahlungsempfänger weiß, dass er von Ihnen 
keine weiteren Lastschriften einziehen darf, sollten Sie den Widerruf direkt an 
diesen richten.
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Nummer 2.5 – Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten 
Zahlung
Neu ist die Regelung, dass die Wertstellung der Erstattung – wie beim Einzugs-
ermächtigungslastschriftverfahren – zum Tag der Lastschriftbelastung erfolgt.

Zudem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie das Recht haben, den mit 
uns bestehenden Kontovertrag auch bis zum 9. Juli 2012 fristlos und kostenfrei 
zu kündigen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bank

Anlagen	
In den nachfolgenden Anlagen sind die Änderungen blau markiert.

Seite
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im 
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragsverfahren 	    6
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren 	    11
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Bedingungen für Zahlungen mittels  
Lastschrift im Einzugsermächtigungs-  
und Abbuchungsauftragsverfahren.

Fassung Juli 2012
Die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs- 
und Abbuchungsauftragsverfahren gelten für die folgenden Verfahren:
• �Abschnitt A.:
„Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren“

• �Abschnitt B.:
„Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren“

Der Abschnitt B wird nachfolgend nicht aufgeführt, da es keine Änderungen ge-
genüber der bisherigen Fassung gab.*

A. Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Einzugsermäch
tigungslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung (unverändert)*
1.2 Entgelte
1.2.1 Entgelte für Verbraucher (unverändert)*
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind (unverändert)*
1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglich­
keit (unverändert)*
2 Einzugsermächtigungslastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Einzugsermächtigungslastschriften
– �müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das Ein-

zugsermächtigungslastschriftverfahren nutzen und
– �muss der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger eine Ein-

zugsermächtigung (siehe Nummer A.2.2.1) erteilen.
Diese Einzugsermächtigung ist zugleich die Weisung des Kunden gegenüber der 
Bank, die vom Zahlungsempfänger auf das Konto des Kunden gezogenen Last-
schriften einzulösen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Einzugsermäch-
tigungslastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Be-
lastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten 
Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bank-
leitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger 
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zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Einzugser-
mächtigungslastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kun-
denkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen 
die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom 
Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer 
und Bankleitzahl des Zahlungsempfängers aus.
2.2 Einzugsermächtigung
2.2.1 Erteilung der Einzugsermächtigung, Weisung an die Bank sowie Regelung 
für bisher erteilte Einzugsermächtigungen
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung. Mit dieser
– �ermächtigt er den Zahlungsempfänger, Zahlungen von seinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen, und
– �weist er zugleich die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen.
Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner Bank die 
Einlösung von Lastschriften des Zahlungsempfängers. Sätze 2 und 3 gelten auch 
für vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugser-
mächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthal-
ten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Bezeichnung des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer A.2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche 
Angaben enthalten.
2.2.2 Widerruf der Einzugsermächtigung
Die Einzugsermächtigung kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber dem 
Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst schriftlich – mit der Folge wi-
derrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert 
sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird er ab dem auf den Eingang des 
Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirk-
sam. Zusätzlich sollte der Widerruf auch gegenüber dem Zahlungsempfänger 
erklärt werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften einzieht.
2.3 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift auf Grundlage der Ein­
zugsermächtigung durch den Zahlungsempfänger
(1) Die vom Kunden erteilte Einzugsermächtigung verbleibt beim Zahlungsemp-
fänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und setzt etwaige zusätzliche 
Angaben in den Datensatz zur Einziehung von Einzugsermächtigungslastschrif-
ten. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einzie-
hung der Einzugsermächtigungslastschrift unter Einschaltung seines Zahlungs-
dienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz stellt auch die mit der 
Einzugsermächtigung erteilte Weisung an die Bank dar, die jeweilige Einzugser-
mächtigungslastschrift einzulösen (siehe Nummer A.2.2.1).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers 
werden mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem 
Konto des Kunden belastet.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bank-
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arbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer A.2.4.2), 
wenn
– �der Bank ein Widerruf der Einzugsermächtigung zugegangen ist,
– �die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichti-

gen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen 
sind oder

– �der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 
auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt (fehlende 
Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor.

2.4.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Be-
lastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
(1) Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung 
(siehe Nummer A.2.4.1) oder die Ablehnung der Einlösung einer Einzugsermächti-
gungslastschrift (siehe Nummer A.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, 
spätestens bis zu der gemäß Nummer A.2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei 
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie 
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt ha-
ben, berichtigt werden können.
(2) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung der Einlösung einer 
autorisierten Einzugsermächtigungslastschrift wegen fehlender Kontodeckung 
(siehe Nummer A.2.4.1 Absatz 2, dritter Spiegelstrich) berechnet die Bank das 
im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des 
Kunden aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift des Zahlungsempfängers 
belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Einzugsermäch-
tigungslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag ge-
mäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist 
am darauffolgenden Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.
2.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.5.1 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Einzugser-
mächtigungslastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen 
die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt die 
Bank das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch 
die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfän-
gers gegen den Kunden bleiben hiervon unberührt.
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der je-
weilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrückliche Ge-

1 � Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember. 



9

nehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer A.2.5.2.
2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung von au-
torisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier-
ten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Er-
stattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die 
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung 
in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist 
gemäß Nummer A.2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach 
Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Scha-
den entstanden, haftet die Bank nach Nummer A.2.5.4, bei Kunden, die keine 
Verbraucher sind, nach Nummer A.2.5.5.
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kun-
den über das Ergebnis unterrichten.
2.5.3 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich 
zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
2.5.4 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung 
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von den Nummern A.2.5.2 und A.2.5.3 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischen-
geschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat 
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmä-
ßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– �für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– �für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher 

ist.
2.5.5 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen Abweichend von den Erstattungs-
ansprüchen in Nummer A.2.5.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer 
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A.2.5.4 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen 
aus Auftragsrecht nach § 667 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und ungerechtfer-
tigter Bereicherung nach §§ 812ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen:
– �Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisier-

ten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

– �Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschrift-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden 
handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.5.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.5.2 bis A.2.5.5 ist ausge-
schlossen,
– �wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag 

rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers eingegangen ist, oder

– �soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A.2.5.3 bis A.2.5.5 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter 
Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Bela-
stung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon 
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbu-
chung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unter-
richtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer A.2.5.4 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der hier in Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände
– �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

– �von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

* �Den vollständigen Text der Bedingungen Fassung Juli 2012 können Sie über unseren In-
ternetauftritt abrufen oder in unseren Geschäftsstellen erhalten. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen die Neufassung zu.



11

Fassung Juli 2012
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-Lastschrift 
über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.
1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung (unverändert)*
1.2 Entgelte
1.2.1 Entgelte für Verbraucher (unverändert)*
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind (unverändert)*
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht (unverändert)*
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
(unverändert)*
2 SEPA-Basis-Lastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens (unverändert)*
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den BIC2 der Bank 
als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, 
da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift aus-
schließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. 
Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungs-
empfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als des-
sen Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten (unverändert)*
2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit 
autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften 
des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank 
vereinbarten Art und Weise zu erteilen.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden 
enthalten sein:
– �Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden 

mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und
– �Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 

SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– �Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
– Name des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche 
Angaben enthalten.

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift
verfahren.

1  �International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2  Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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Mit dem Einzug der letzten Lastschrift teilt der Zahlungsempfänger der Bank des 
Kunden die Erledigung des SEPA-Lastschriftmandats mit.
2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt, mit 
der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungs-
empfänger auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugs-
ermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von 
Lastschriften des Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als 
SEPA-Lastschriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem In-
krafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Name des Kunden,
– �Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des 

Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche 
Angaben enthalten.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber dem 
Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst schriftlich – mit der Folge wider-
rufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind. 
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird er ab dem auf den Eingang des Wi-
derrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. 
Zusätzlich sollte der Widerruf auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt 
werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften einzieht.
2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus be-
stimmten SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. 
Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der Lastschrift 
angegebenen Fälligkeitstag schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-
Banking), auf diesem Wege zugehen. Diese Weisung muss zusätzlich auch ge-
genüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschrift­
mandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungs-
empfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und setzt etwaige zu-
sätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. 
Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung 
der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die 
Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Lastschriftman-
dat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen 
SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Satz 2 und Satz 4 beziehungsweise 
Nummer 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf 
die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am
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im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger an-
gegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fällig
keitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen 
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäft
stag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht, wenn
– �der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer 2.2.3 zu-

gegangen ist,
– �der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer 2.2.4 

zugegangen ist,
– �der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 

auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt (fehlende 
Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

– �die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN1 des Zahlungspflichtigen keinem 
Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder

– �die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
• �eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar  

fehlerhaft ist,
• �eine Mandatsreferenz fehlt,
• �ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
• �kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer 2.4.1 Absatz 2 rückgängig 
gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der  
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung 
(siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-
Basis-Lastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, 
spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei 
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie 
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können.
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung der Einlösung einer au-
torisierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 
2.4.1 Absatz 2, dritter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und Lei-
stungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden 
aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschrift-
betrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen 
Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffol-
genden Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.
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2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-
Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belas
tungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die 
Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt die Bank 
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die 
Zahlung befunden hätte.
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden blei-
ben hiervon unberührt.
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der je-
weilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrückliche 
Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.
2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung (unverändert)*
2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisier-
ten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier-
ten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Er-
stattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die 
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung 
in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist 
gemäß Nummer 2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach 
den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei Kunden, die keine 
Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kun-
den über das Ergebnis unterrichten.
2.6.3 Schadensersatz (unverändert)*
2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht 
erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zah-
lungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen (unverändert)*
2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss (unverändert)*

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (unverändert)*
1.2 Weitere Staaten (unverändert)*
2 Sonstige Staaten und Gebiete (unverändert)*

* �Den vollständigen Text der Bedingungen Fassung Juli 2012 können Sie über unseren In-
ternetauftritt abrufen oder in unseren Geschäftsstellen erhalten. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen die Neufassung zu.
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